
Der Vorschrift im § 102 der Provinzialorduuug vom 1. Juni 188? gemäß beehrt sich
der Provinzialausschuß,dem Proviuziallandtage über die Angelegenheitendes Prouinzialverbandes
für das Geschäftsjahrvom 1. April 1898 bis 31, März 1899 den nachstehenden Verwaltungs-
bericht zu erstatten.

Erste Abtheilung.
^,, Angelegenheiten des Prouinziallandtags und des Provinzialansschusses.
L. Angelegenheiten der Eentral-Vcrwaltungsbchördc.
(^. Allgemeine Finanzverwaltung, Aufstellung des Haupt-Etats, Ausschrei¬

bung der Provinzialabgabcn, Verwaltung der in den Einzel-Etats nicht vorge¬
sehenen Einnahmen und Ausgaben.

1). Angelegenheiten der Provinzial-Feuer-Soeietät,
N, Angelegenheiten der Landesbank und des von derselben verwalteten

Meliorationsfonds,
1? Angelegenheiten der Invaliditäts» und Altersversicheruugsanstalt „Rhein-

Provinz".
tt. Angelegenheiten dcrNhcinischen laudwirthschaftlichenVcrufsgenossenschaft.
II. Angelegenheiten, welche die Beförderung von Kunst und Wissenschaft

sowie von gewerblichen Verhältnissen betreffen, und Angelegenheiten der Provin-
zialmuseen.

^. Angelegenheiten der Pcnsionstasse der Landbürgermeistcreien und Land¬
gemeinden der Rheinprovinz sowie der Wittwen- uud Waisenuersorgungsanstalt
für die Kommunalbeamten der Rheinprouinz.

3. Angelegenheiten der Piouinzial-Taubstummcuanstaltcn und des Taub-
stummenwesens.

L. Angelegenheitender Proviuzial-Bliudenanstalten und des Blindenwesens.
^l. Angelegenheiten der Proviuzial-Hebammenlehranstalt und des Hebam¬

menwesens.
5l. Angelegenheiten der Unterbringung und Erziehung verwahrlostcrKinder.
0. Angelegenheiten der Unterstützung milder Stiftungen, Rcttuugs-,

Idioten- und anderer Wvhlthätigkeitsanstalten,

H.. 1. Angelegenheitendes H'rovinziallandtags.
Der durch AllerhöchstenErlaß vom 24. November 1898 auf deu 29. Januar 1899

zusammeuberufene41. Rheinische Provinziallandtaghat bis zum 9. Februar desselben Jahres
getagt und in dieser Zeit acht Plenarsitzungengehalten.



2 Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Ueberdie Ausführungder Beschlüssedes 39., 40. und 41. Rheinischen Provinziallandtags
wird, wie folgt, berichtet.

Beschlüssedes 39. RheinischenProvinziallandtags.
Zn Nr. 1 (Seite 2 und 3 des Berichtsfür das Jahr 1896/9?) steht wegen der Abgabe

von auf fiskalischem Gruud und Boden gemachten Alterthumsfunden an die Pro-
uinzialmuscen die Entscheidung der KöniglichenStaatsregierung noch aus.

Beschlüsse des 41.

Nr. Gegenstand. Beschlußdes Provinziallandtags.

Wahl von bürgerlichen Mitgliedern
bezw.Stellvertreternfür die Ober-
Erfatzkommissioncn.
(Provinziallandtags- Verhandln»'
gen — Anlage 18, Seite 328.)

Begutachtung des Gesetzentwurfs,
betreffend die Ausdehnung ver¬
schiedenerBestimmuugendes all¬
gemeinen Berggesetzesvom 24.
Juni 1865 auf die Dachschiefer-,
Traß- und Basaltlavabrüchein
den linksrheinischenLcmdestheilen.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 24, Seite 348.)

^. Vorlagen der

Der 41. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung
vom 7. Februar 1899:
1, 1. im BezirkeII der 31. Infanterie-Brigade für eine

bis zum 1. April 1900 laufendeAmtsperiode,
2. im BezirkeI der 30. Infanterie-Brigade für eine

bis zum 1. April 1901 laufendeAmtsperiode
Ersatzwahlen,

II. 1. in den BezirkenI und II der 31. Infanterie-Brigade,
in den Bezirken I und II der 32. Infanterie-Brigade
für eine am 1. April 1900 beginnende Amtsperiode
Neuwahlen der bürgerlichen Mitgliederund bezw.
Stellvertreter der Ober-Ersatzkommissionenvorge¬
nommen,

III. den Provinzilllausschußbeauftragt,falls bis zum Zu¬
sammentritt des nächstenProvinziallandtags in dem
Bereicheder 2?., 28., 29., 30., 31. und 32. In¬
fanterie-Brigadedurch Tod, Verziehen, Amtsnieder¬
legung :c. Ersatzwahlennöthig werden sollten, diese
Wahlen Namens des Provinziallandtags zu thätigen
und dem Provinziallandtngealsdann in der nächsten
Tagung von den etwa stattgehabten Wahlen Mit¬
theilung zu machen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 7. Februar
1899 beschlossen,sich für den Erlaß des zur Begutachtung
vorgelegtenGesetzesauszusprechen. (Seite 35 der Protokolle.)

Angelegenheitendes Provinziallandtags. 3

Zu Nr. 3 (Seite 2 und 3 desselbenBerichts)ist wegender Regelung der Pensions¬
verhältnisse der Gemeindcbenmten der Rheinprovinznoch nachzutragen,daß die Anstellung
und Versorgungder Kommunalbeamteninzwischendurch das Gesetzvom 30. Juli 1899 (G.-S.
S. 141) eine anderweitcRegelung erfahrenhat.

Hinsichtlichder Ausführungder Beschlüsse des 40. RheinischenProvinziallandtags ist den
Ausführungenim Berichte für das Jahr 1896,9? (Seite 4 bis 3?) und für das Jahr 1897/98
(Seite 2 und 3) Weiteresnicht hinzuzufügen.

RheinischenProvinziallandtags.

Alt der Erledigung.

Königlichen Staatsregterung.

Von dem Beschlussedes Provinziallandtags ist dem Herrn Ober-PrnsidentenKenntniß gegeben worden
Auf Gruud des unter III uebeustehend ertheiltenAuftrages hat der Provinzialausschußin der

Sitzung vom 25. Juli 1899 an Stelle des auf längere Zeit ans Essen verzogenen Alfred Waldt-
Hansen den KonsularagentenFritz Asthöver ^nu in Esseuzum bürgerlichen Mitglied der Ober-Ersatz-
kommissionim Bezirke II der 28. Infanterie-Brigade für eine am 1. April 1902 ablaufende
Amtsperiodegewählt.

Der Beschlußdes Provinziallandtags ist dem Herrn Ober-Präsidenten am 6. März 1899 mitgetheilt
wurden. Der Gesetzentwurf hat dem Landtage der Monarchiebisher zur Beschlußfassungnoch nicht
vorgelegen.
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Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Nr, Gegenstand. Beschlußdes Provinziallandtags.

Abänderung der Geschäftsordnung
für den Provinziallandtag hin¬
sichtlichder Bildung von Kom¬
missionen.
(Proviuziallaudtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 1, Seite 57.)

Bericht des Provinzialansschusses
über die Ergebnisseder Proviuzial-
verwaltung für das Etatsjahr
1896/97.

Desgleichen für
1897/98,

das Etatsjahr

Bau des Verbiuduugstanalsvom
Dortmund- Emskaual nach dem
Rhein.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 7, Seite 114.)

it. Vorlagen des

DurchBeschlußdes Provinziallandtagsvom 9. Febrnar 1899
(Seite 46 und 48 der Protokolle)wurde beschlossen,dem
ersten Absätzedes § 27 der Geschäftsordnungfür den
Provinziallandtag folgendeFassnng zn geben:

„Zur Vorbereitung der Berathungen und Beschlüsse
werden bei Beginn des Provinziallandtags folgende
Kommissionendurch die Abtheilungen gewählt: eine
Wahlprüfuugskommissiun(§ 4), eine Gcschäftsordnungs-
kommission und 3-6 Fachkommissionen für die Ange¬
legenheitender Prouinzialverwaltung."

Der Belicht wird zur Kenntniß genommen. (Beschluß vom
30. Januar 1899, Seite 18.)

Wie vor.

In der Sitzung vom 1. Februar 1899 (Seite 19 der Pro¬
tokolle) wurde dem Antrage des Provinzialansschussesent¬
sprechend beschlossen:

I. Die von Seiten der Königlichen Staatsregicrung für
die Herstellungeiner Kcmalverbindungzwischen den:
Rhein und dem Dortmund- Emskcmalmittels der
Gmscherthallinie(Lcmr-Oberhausen-Herne)in dem
Ministerialerlllßvom 20. Juli 1898 geforderten Ver¬
pflichtungenin rechtsverbindlicherForm zu übernehmen
und zwar
1. den durch die Abgaben für die Vcfahrung des

genanntenKanals nicht gedeckten Fehlbetragfeiner
vom Minister der öffentlichenArbeitenfestgesetzten
Betriebs- und Unterhaltungskostenbis zum Hüchst-
betrage von 276 800 M. für jedes Rechnungsjahr
dem Staate zu erstattenund

2. für die 3 °/«igeVerzinsung eines Baukosteuantheils
von einem Drittel der Summe uuu 24 617 000 M.
und dessen Tilgung mit '/«°/„ nebst den durch
diese erspartenZinsbeträgen in jedemRechnungs-

Augelegcnheitendes Provinziallandtags.

Art der Erledigung.

Provinzialansschusses.

Der Beschluß ist dem Herrn Ober-Präsidentenmit Schreibenvom 11. Februar 1899 mitgetheiltworden.
Zwischenzeitigist dem Abgeordnetenhaus«!der Entwurf eines Gesetzes,betreffendden Bau eines
Schifffahrtskanalsvom Rhein bis zur Elbe zugegangen,in dessen § 2 unter 1 der Provinz die
Uebernahmeeiner Garantie in dem in nebenstehendemBeschlusseangegebenen Umfange auferlegt
wird, diese Vorlage aber in der Sitzung des Abgeordnetenhausesvom 19. August 1899 abgelehnt
worden.



Angelegenheitendes Provinziallandtags.
Angelegenheitendes Provinziallandtags.

Nr. Gegenstand.

Bereitstellungvon Geldmitteln aus
Provinzialfonds zur Rettung des
Siebengebirgesvor der durchdie
Steinbruch- Industrie drohenden
Verwüstung und Erhaltung des
Gebirges in seinerlandschaftlichen
Schönheit.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 8, Seite 13(1.)

Beschlußdes Prouinziallandtags.

jähre insoweit aufzukommen,als die Einnahme
aus den Kanalabgabennach Abzug der aufgewen¬
deten Betriebs- und Unterhaltungskostenzur Ver-

. zinsunguud Tilgung des gesummten für den Hcrne-
RheinkanalverausgabtenBnukapitalsmit zusammen
3'/««/« nicht ausreicht;

II. diese Garantieübernahmevon der Bedingungabhängig
zu machen,daß die Garantie für das Aufkommeneiuer
l/2 °/oigenTilgungsqnoteerst mit dem IN. Betriebs-
jahre eintritt, und daß im Uebrigcn die in dem
Ministcrialerlasscvom 20. Juli 1898 aufgeführten
näheren Bestimmungender zu übernehmendenVer¬
pflichtungen,insbesonderehinsichtlichder Verwendung
der Uebciichüsse,beibehaltenwerden;

III. zwecks Aufbringung von ^,4 der Zahlungen, welche
auf Grund der übernommenenGarantie zu leisten
sind, die KreiseRuhrort, Mülheim a. d. Ruhr und
Essen (Land) und die sonstigenRheinischenKreise,
welche bei näherer Prüfung an dem Kanalunternehmen
als interessirt befunden werdensollten, im Verhältnisse
des in den einzelnenKreisenvertretenenInteressesin
Gemäßheit der von diesenKreisen gefaßten Kreis-
tagsbeschlüsscvom 19. und 24. November sowie
?. Dezember1898 bezw.auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungenzur steuerlichen Vorausleistungheran¬
zuziehen."

Der Provinziallandtag hat durch Beschlußvom 3. Februar
1899 (Seite 23) den Beschlußdes Provinzialausschusses
vom 21. April 1898 nachträglich gutgeheißen,welcher, wie
folgt, lautet:

„Aus den Zinsüberschüssender Landesbankeine Summe
von 200 000 M. in 4 Jahresraten zu je 50 000 M.
mit der Maßgabe zu bewilligen,daß, wenn erforderlich,
die Verwendungder ganzenSumme auf einmal, also die
der Jahresraten im Voraus erfolgenkann.

Die Bewilligungist an die Bedingungengeknüpftworden:
1. daß die KöniglicheStaatsrcgierungdem Verschönerungs-

verein für das Siebengebirgedrei Lutterieen von ins¬
gesammt mindestens 1500 000 M. Reinertrag be-

Alt der Erledigung.

Seine Majestät der Kaiserund König haben mittels AllerhöchstenErlasses vom 18. Januar 1899 dem
Verschunerungsvereinfür das Siebengebirgedie Genehmigungzu ertheilen geruht, zum Zwecke der
Erhaltung des Siebcngebirgeseine Geldlotterie mit einem Reinertrage von 1500 000 M. zu
veranstaltenund die Loosc in den Provinzen Rheinland, Westfalen,Hessen-Nassau,Hannover und
Sachsen,sowie in der Stadt Berlin zu vertreibe». Ferner haben Seine Majestät der Kaiser und
König mit Allerhöchster Ordre vom 18. Januar 1899 dem Verschönerungsvereinauf Grund des
Gesetzesvom 11. Juni 1874 das Recht zu verleihengeruht, das zur Erhaltung der landschaftlichen
Schönheitdes Siebcngebirgeserforderliche Grundeigcnthumim Wege der Enteignung zn erwerben.

Daß die Städte Köln und Bonn die vorausgesetztenZuschüsse von 100 000 M. bezw. 50 000 M.
bewilligthaben, ist schon im Berichtedes Provinzialausschussesvom 29. November1898 mitgetheilt.
(Seite 132 der Prouinziallandtags-Verhaudluugen.)

Inzwischenist durchAbänderungder Satzungen des Verschönerungsuereinsdem Prouinzialverbandceine
ständigeVertretung im Vorstände des Vereins eingeräumt und vom Provinzialausschussein der



Angelegenheitendes Provinzmllandtags. Angelegenheitendes Provinziallandtags,

Nr. Gegenstand. Beschlußdes Provinzmllandtags. Art der Erledigung.

Bewilligungen aus dem Dispositions¬
fonds des Provinziallandtags
(Ständcfonds). ,
^Provinziallandtags° Verhandlun¬
gen — Anlage 9, Seite 133.)

willigt und dem Vcrschünerungsverein das Enteignungs¬
rechtverleiht;

2. daß die Stadt Kölu einen Zuschußvon 100 000 Mark,
die Stadt Bonn von 50 000 Mark zu demselben
Zwecke gewährt;

3. daß dem Provinzialvcrbandeeine ständige,vom Pru-
vinzialausschußzu wählende Vertretung im Vorstände
des Verschönerungsvereinsim Siebengebirge einge¬
räumt wird.
Der Provinzialausschußhat ferner bei der Bewilligungdie

Erwartung ausgesprochen, daß eine Aenderung des Statuts
des Verschüncrnngsvercinsin dem Sinne erfolge, daß für den
Fall der Auflösungdes Vereins das Eigenthum an den
erworbenenGrundstückenund der Zweckihrer Erwerbung
sicher gestelltwerde, sowie daß zu freihändigenAnkäufen
von Grundeigenthumüber eine bestimmteSumme hin¬
aus die Zustimmung des Ober-Präsidenten vorbehalten
werde. Der Provinzialausschußhat zur Erreichungdieses
Zweckes für die beste Lösungbezeichnet, daß im Fall der
Auflösungdes Vereins das Grundeigenthumder Provinz
mit der Verpflichtungder Erhaltung zu den jetzigen
Zwecken zufallenwürde.

Endlich hat sich der Provinzialausschußbereit erklärt,zur
Sicherung einer zweckmäßigenInstandsetzungder Halden
und der Weiterbeschäftigung der in der Nähe des Sieben¬
gebirgesmit Eigenthum augesessenenArbeiter die Halden
aufarbeitenund gegen Gewinnungdes vorhandenenStein»
Materials soweitals thunlichaufforstenzu lassen."

Der Provinziallandtaghat in der Sitzung vom 3. Februar
1899 (Seite 24) beschlossen,
1. die vom ProvinzialllUsschussevorgeschlagenenBeihülfen

im Gesammtbetragevon 114 850 Mark zu bewilligen
mit der Maßgabe, daß die seitens des Provinzialaus-
schussesan die Bewilligung der Beihülfe für die
Wiederherstellung der katholischen Pfarrkirche in
NideggengeknüpfteVoraussetzung,daß die Königliche
Staatsregierung für die Wiederherstellungder Wand¬
malereienden Restbetragbeisteuere, iu Wegfall kommen
solle;

Sitzung vom 18. April 1899 der Landeshauptmannals Vertreter des Provinzialverbandcsgewählt
worden. Endlich ist in die Satzungen des Verschöncrungsvereinseine Bestimmungwegen des
Uebcrgangsdes Gruudcigenthumsauf die Provinz mit der Verpflichtungder Erhaltung desselben
zu den jetzigen Zwecken für den Fall der Auflösungdes Vereins aufgenommenworden.

Die Betheiligten sind von den ausgesprochenenBewilligungenbezw. Ablehnungenin Kenntniß gesetzt;
die Resolution(zu 2 umseits)wegen der Förderung der Bestrebungender Provinzialverwaltnngauf
Erhaltung von Kunstdcnkmälernseitens der Königl, Staatsregierung durch reichlichereBewilligung
finanziellerBeihülfenaus staatlichen Mitteln ist dem Herrn Ober-Präsidentenunterm 27. März 1899
mitgetheiltworden, eine Entschließungder Königl. Staatsregierung auf diese Resolutionaber noch
nicht eingegangen.
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10 Angelegenheitendes Provinziallandtags. Angelegenheitendes Provinziallandtags. 11

Nr. Gegenstand.

Nachtragzum Statut der Landes-
dank der Rheinprovinz.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen- Anlage13au.d, Seite238.)

Ausführungdes Beschlussesdes 40.
RheinischenProvinziallandtags,be¬
treffend die Ausgabevon Rhein¬
provinz-Anleihescheinen.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 14, Seite 265.)

Auderweitc Regelung der Besol-
dungsverhältuisse der Beamtendes
Prouinzialvcrbandes.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 15, 15», u. 1i,
Seite 268.)

Beschlußdes Provinziallandtags. Art der Erledigung.

2. bei der Küuiglicheu Staatsregieruug dahin vorstelligzu
weiden, daß die Bestrcbuugeuder Pruuinzialvcrwaltung
auf Erhaltung von Kunstdenkmälernseitensder König¬
lichen Staatsregieruug in größcremMaaße wie bisher
durch finanzielle Beihülfen aus staatlichenMitteln
unterstütztund gefördertwerdenmögen.

Der Provinziallaudtag hat durch Beschlußvom 3. Februar
1899 (Seite 26) den vom Provinzialmisschußvorge¬
schlagenenNachtrag zum Statut der Landesbankwegen
des Zwangsuollstrcckungsrechtsder letzteren und Bestellung
eines Syndikus der Landesbank(Seite 265 der Anlagen)
angenommen.

Zufolge Beschlussesdes Provinziallandtags vom 3. Februar
1899 (Seite 26) durchKenntnißnahmeerledigt.

In der Sitzung vom 6. Februar ,899 (Seite 29) hat der
ProuinziallandtllgfolgendeBeschlüssegefaßt:

I. Der vom 36. Rheinischen Provinziallandtagein der
Sitzungvom 12. Dezember1890 für die Provinzial-
bcamten der RheinprovinzerlasfeneBesoldungsplan
wird durchden in Anlage 15 enthaltenenneuen Be¬
soldungsplanersetzt mit der Maßgabe, daß in dem¬
selben die nachfolgendenAenderungengetroffenwerden:
».. auf Seite 280 Spalte „ZukünftigerGehaltssatz"

bei Nr. 1 statt „9000—11000 M." zu setzen:
„Gehälter und sonstige Dicnstbczügebleiben be¬
sonderer Beschlußfassungdes Provinziallandtags
vorbehalten;"

K. auf Seite 282 Spalte „Bezeichnungder Stellen"
bei Nr. 6 statt „Büreaudirektor"„Lnndes-Ober-
Sekretär" zu setzen;

c.. auf Seite 310^ dem H 1 der Bestimmungenüber
die Besoldung der Provinzialbcamtender Rhein¬
provinz folgendeFassung zu gebeu:

„Die Festsetzungdes Gehaltesund der sonstigen
Dienstbezügcdes Landeshauptmanns und der

Der Nachtragist mit Schreiben vom 17. Februar 1899 dem Herrn Ober-Präsidentenunter dem Er¬
suchen mitgetheiltworden,die AllerhöchsteGenehmigungzu demselbenerwirkenzu wollen. Diese
Genehmigungist durchden AllerhöchstenErlaß vom I. Juli 1899 erfolgt und die Publikation des
Statutnachttags inzwischen in den Regicrungs-Amtsblätternder Provinz geschehen.

Die vom ProvinziallandtagegenehmigtenBesoldungsbestimmuugennebst dem zugehörigenBesoldungsplan
sind allen Beamten des Provinzialuerbaudesmitgetheiltund dabei insbesondereauch auf die unter
V enthalteneBestimmunghingewiesenworden. Im Nebligen hat der Provinzialnusschußin der
Sitzung vom ?. 8. März 1899 die aus dem nebenstehendenBeschlussedes Provinziallandtagssich
ergebendenErnennungen und Gehaltsbcwilligungeneintreten lassen nnd die Höhe der für das
Etatsjahr 1898 nachzuzahlcudeu Beträge festgestellt.Hiernachbeträgt die Erhöhung der Gehälter,
welche gegenüberden nach dem bisher geltenden Besoldungsplan am 1. April 1899 zu zahlen
gewesenenGehälternbewilligt wordenist, für sämmtlicheProvinzialbcamtenfür das Jahr 110 900 M,
von welchem Betrag 84310 M. dein Haupt-Etat und der Rest den Etats der Prouinzial-Feuer-
Societät, Landesbank,Versicherungsanstalt:c.zu entnehmenist. Zu dieserSumme treten nochdie
Zulagen, welche der Provinzialnusschußin der Sitzung vom 30./31. Mai d. Is. gemäß den Bemer¬
kungen in der Besoldungsvorlageden Provinzial-Straßenaufsehernbewilligt hat, mit 12 100 M.,
so daß im Ganzen 96 410 M. aus dem Haupt-Etat zu decken waren. Zur Durchführungder
Besoldungsvorlagewaren für die Etntspcriode 1899/1901 im Ganzen 65 290 M, vorgesehen,
so daß aus den Mehr-Einnahmen der Prouinzialabgabe, welchezur Verfügung des Provinzial¬
landtags stehen, noch ein Mehrbetrag von 31120 M. zu entnehmenblieb. Die den Straßen-
aufsehcrngewährten Zulagen fallen, da Straßcnaufseher nicht mehr angestelltwerden, allmählich
fort. Die den Beamten für das Etatsjahr 1898/99 aus den Mehr-Einnahmender Provinzial-
abgabein Gemäßheitdes Beschlussesdes ProvinziallandtagsnachgezahlteSumme beträgt 84 310 M,
wie oben augegcbc»worden ist. Bei diesen Festsetzungensind die den Beamten seithergezahlten

2"



12 Angelegenheitendes Provinziallandtags, Angelegenheitendes Provinziallandtags. 18

Nr. Gegenstand. Beschlußdes Provinziallandtags. Art der Erledigung.

Direktoren der Prouinzial-Fcner-Soeietät und
Landesbank bleibt besondererBeschlußfassungdes
Provinziallandtags vorbehalten."

II. Die zur Zeit angestelltenBeamten erhalten zu dem
von ihnen bis jetzt bezogenenGehalte am 1. April
1899 eine Gehaltscmfbesscruug in Höhe des in dem
genanntenBesoldungsplanfür die betreffenden Dienst¬
stellen vorgesehenenSteigesatzes, Erreichen diese
Beamten das in dem neuen Besoldungsplanfür die
betreffendenDienststellenausgeworfeneAnfangsgehalt
nicht, so wird ihnen vom 1. April 1899 ab das
Anfangsgehaltder Dienststellegewährt.

Beamte, welche am 1. April 1899 eine 5jährigc
Dienstzeit in der jetzigenoder einer gleichwertigen
Stelle im Provinzialdienstezurückgelegthaben, rücken,
falls der neue Besoldungsvlan gegen den zur Zeit
geltenden eine Verbesserungin den Gehalts- oder
Stcigesätzenenthält, um den doppeltenBetrag des
Anfangssteigesatzesder Dienststelle,in welcher sie sich
befinden,auf.

III Zulagen werden außerhalb des Besoldungsplansan
einzelneBeamte für die Folge nicht mehr bewilligt.
Die Einreihung derjenigen Beamten, welchebisher
im Genussevon Zulagen sich befinden,unter Berück¬
sichtigung dieser Zulagen in den Besoldungsplanwird
dem Provinzialausschusseüberlassen. Derselbeist auch
ermächtigt, bei dem Aufrückenmit dem doppelten
Steigesatzenach II., Absatz 2, in einzelnenFällen
und für einzelneBcamtcnklassennach Maßgabe der
Billigkeitim Sinne der Vorschläge des Prouinzialaus'
schusses in den Anlagen Nr. 15 a und 15 d einn
weiterenAusgleicheintretenzu lasse».

IV. Den Provinzialausschußzu ermächtigen, die auf Grund
der neuen Besoldungsvorlagevom I. April 1899 ab
eintretenden Gehaltserhöhungenfür das Etatsjahr vom
1. April 1898 bis 31. März 1899 unter folgenden
Bedingungenaus den Mehr-Einnahmenan Provinzial-
abgabenbezw. eigenenEinnahmender Institute nach¬
zahlen zu lassen,nämlich:
1. Die Nachzahlungfindet nur an diejenigen Beamten

statt, welche sich am 1. April 1898 in einer etats-

persönlichenZulage» bis auf wenigeAusnahme», die nach Lage der Verhältnissenicht beseitigt
werdentonnen, eingezogen worden.

Den Taubstnmmenlehrcrnist von dem nebenstehenden BeschlusseKenntniß gegeben worden.
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Nr. Gegenstand. Beschlußdes Piovilizialla»dtags. Art der Erledigung.

mäßigen Stelle befundenhaben und deren Gehälter
auf Grund des neuen Vesoldungsplcmeserhöht
worden sind, fei es in Folge Erhöhung des Anfangs¬
gehaltes oder Verbesserungdes Steigefatzesbezw.
Beides zusammen,

2, Der nachzuzahlende Betrag bestehtin dem Unter¬
schiedezwischendem Gehalte, welches die Beamten
nach dem bisher geltende» Besolduugsplan zu
beziehe«haben — zu vergl. Etatsvorschlagfür
die Etatsjahre 1899 und 1900—-und dem Gehalte,
welches in Folge der neueuBefolduugsuorlagefür
sie festgesetzt wird.

3. Die vom 1. April 1899 ab laufende zweijährige
Steigeperiodewird unverändertbeibehalten,fo daß
ein Aufrückeilfämmtlichcr Beamten im Gehalt erst
mit dem 1. April 1901 erfolgenkann.

V. Die in der Anlage L der neuen Befoldungsvorlagc
enthaltenenneuen Bestimmungenüber die Besoldungen
der Prouinzilllbeamtender Rheinprovinzmit der vor
unterle erwähnten Abänderungzu genehmigenund dabei
zu bestimmen,daß die von dem Provinziallandtagebereits
genehmigtenReglements über die dienstlichenVer¬
hältnisse der Prouinzilllbeamten,die Tagegelderund
Reisekostender Pruvinzialbeamten,die Umzugskosten¬
vergütungen,die Pensionirungder Provinzialbeamten
und die Fürsorge für die Wittwen und Waisendieser
Beamten mit den von dem gegenwärtigenLandtage
genehmigtenAbänderungenein untheilbaresGanzes
bilden, so daß der neue Besolduugsplan und das
Reglement über die Wittwen- und Waisenfürsorge
nur mit den übrigen Aenderungender Reglements
über die dienstliche» Verhältnisse,insbesondereauch
über die Tagegelderund Reisekostenzur Anwendung
gelangenkönnen.

Sodann hat der Provinziallandtag mit Befriedigungdavon
Kenntniß genommen,daß die Beseitigungvon Zulagen
bezw. Vergütungenfür einzelne Dienstleistungenaußerhalb
des Besoldungsplanesbald vollständig durchgeführt werdeu
soll. (Pos. III vorstehenderAnträge.)

Endlichhat der Prouinziallaudtagbeschlossen,die eingegangenen
Petitionen der Landes-Bauiuspekturen,der Taubstummen-
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Nr. Gegenstand.

10 Verlängerungdes mit der Invalidi¬
täts- und Altersvcrsichcrungsanstalt
„Rheinprovinz"wegenGestellung
von Beamten zur Erledigungder
Bureau-, Kassen-, Rechnungs-,
Kanzlei- und Boteugeschäfteder¬
selben abgeschlossenenVertrages.
(Provinziallandtags- Verhandluu-
gen — Anlage 16, Seite 318.)

Genehmigung zur hypothekarischen
Beleihungvon Grundstückenzum
Zwecke der Erbauunguon Arbeiter¬
wohnungenund Lungenheilstätten
über die Mündelsicherheithinaus
bis zu 66 ^/» °/° der Taxe und einer
Gesammthöhevon 10°/° der ange¬
sammeltenKapitaliender Inualidi-
täts- und Altersversicherungsllustalt.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen Anlage 17, Seite 319.)

Wahl des Vorsitzendendes Pro-
vinzialausschusses.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 19, Seite 340.)

13 Ersatzwahlenfür den Provinzial-
ausschuß und Wahl des stellver¬
tretenden Vorsitzendendes Pro-
vinzialausschusses.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage20 u. 20»,, Seite 341.)

Beschlußdes Provinziallandtags.

lehrcr uud der Sttaßenmcistcrder Rheinprovinzdnrchdie
Genehmigungdes Bcsuldungsplanesals erledigt anzusehen,
im Uebrigcn aber seinerMißbilligungAusdruck zu geben
über die Art und Weise, wie die Tanbstnmmculchrcrihr
Pctitionsrcchl,ausgeübt habeu, sowie über die bctriebcue
Agitationund deu Tun in den Ausführungender Petitionen
derselben.

Die Vcrlängcruugdes Vertrages wurde durch Beschlußdes
Provinziallandtags vom 6. Februar 1899 (Seite 31)
auf weitere5 Jahre d. i. bis Ende Dezember1905 ge¬
nehmigt.

Iu der Sitzung vom 6. Februar 1899 (Seite 31) hat der
Provinzillllandtag die beantragte Genehmigung zur
hypothekarischenBeleihung vou Grundstückenseitens der
Versicherungsanstaltzum angegebenenZwecke bis zu
66"/8 °/° der Taxe und zu einer Gesammthöhe von 10 °/„
der angesammeltenKapitalien der Anstalt ertheilt.

In der Sitzung vom 7. Februar 1899 (Seite 33) hat der
Piovinziallandtllgden seitherigen Vorsitzenden,Königlichen
Lcmdrath a. D. Ianßen auf die Dauer von 6 Iahreu
einstimmigwieder gewählt.

In den Sitzungen des Provinziallandtags vom 7. Februar
1899 (Seite 33) und 9. Februar dess. Is. (Seite 46)
wurden die erforderlichenErgänzungs- uud Ersatzwahlen
vorgenommen.

Art der Erledigung.

Der Beschlußist dem Vorstände der Invaliditäts- und Altersuersichcrungsanstaltmitgetheilt und der
Verlängerungdes Vertrages auch von diesem zugestimmt worden.

Der Beschlußist dem Vorständeder Invaliditäts- und Altersversicherungsanstaltmitgetheiltworden.

Der Vorsitzendedes Prouinzialausschusses,Königlicher Lcmdratha. D. Ianßen, hat in der Sitzung selbst
die Annahmeder Wahl erklärt.

Die Neugewähltensind in der Sitzung des Provinzialausschussesvom 9. Februar 1899 in ihre Aemter
eingeführt worden.
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Nr,

14

,<';

1?

18

Gegenstand. Beschlußdes Provinziallandtags.

Wahl des Direktors der Landes-
bllnk.
(Provinziallandtags- Verhandln»»
gen — Anlage 21, Seite 344.)

Wahl des Landeshauptmanns.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 22, Seite 345.)

Wahl der zur Mitwirkungbei den
Geschäften der Rentenbankfür die
Provinz Westfalen, die Rhein¬
provinz und die Provinz Hessen-
Nassau in Münster berufenen
Kommissare der Provinzialver-
tretung und deren Stellvertreter.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 23, Seite 346.)

Einräumung des Rechts auf Bezug
von Pensionenund von Wittwen-
und Waisengeldernan den Verein
zur Erziehungund Pflege katho¬
lischer idioter Personen beiderlei
Geschlechtsaus der Rheinprouinz
für das an der Idioten-Erziehungs¬
anstalt in Essen-Huttropangestellte
Lehrpersonal.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 28, Seite 421.)

Abänderungendes Statuts über die
Errichtung einer Wittwen- und
Waisenveisorgungsllnstaltfür die
Kommunalbeamten der Rhein-
provinz.

In den Sitzungen des Provinziallandtags vom 7. Februar
1899 (Seite 34) und vom 9. Februar desselbenJahres
(Seite 46) wurden die Bedingungender Wahl festgestellt
und der Direktor der Landesbank,Regierungsratha. D.
Dr. Lohe auf eine mit dem 1. Februar 1901 beginnende
12 jährige Amtsperiodeeinstimmigwiedergewählt.

In der Sitzung des Provinziallandtags vom 7. Februar
1899 (Seite 34) wurde der LandeshauptmannDr. Klein
einstimmigfür eine am 26. September 1900 beginnende
12 jährigeAmtsperiodewiedergewähltund die Bedingungen
der Wiederwahlfestgestellt.

Der Provinziallcmdtaghat in der Sitzung vom 7. Februar
1899 (Seite 35) die erforderlichenWahlen auf die Dauer
von 2 Jahren vorgenommen.

In der Sitzung vom 7. Februar 1899 (Seite 38) hat der
Provinziallandtllgbefchlossen:
1. dem Verein zur Erziehung und Pflegekatholischer idioter

Personen beiderlei Geschlechtsaus der Rheinprovinz
für das an der Idioten-Erziehungsanstalt in Essen-
Huttrop angestellteLehrpersonaldas Recht auf den
Bezug von Pensionen und Wittwen- und Waisengeld
aus dem Pensions-Etat der Rheinischen Provinzial-
Verwaltungeinzuräumenund

2. den Provinzilllausschußzu ermächtigen,die dieserhalb
erforderlichenVereinbarungen mit dem Verein zu
treffen.

Der Provinzillllllndtaghat in der Sitzung vom 7. Februar
1899 (Seite 38)
1. die zu der Ueberschriftund zu den §§ 1, 2, 3, 4, 7,

11, 14, 15, 17, 19, 23, 24 u. 25 des nebenbezeich¬
neten Statuts vorgeschlagenenAenderungenbeschlossen,

Art der Erledigung.

Der Gewählte ist von der Wahl in Kenntniß gesetzt.

Der Gewählte erklärtein der Sitzung die Annahmeder Wahl.

Der Herr Ober-Präsident ist von dem Ergebnißder Wahlen in Kenntniß gesetztworden.

Dem Verein ist am 14. April 1899 der Beschlußdes Provinziallandtags und der Entwurf zu einem

w3°°uw ^ ^'" ^ ^vorstand sich nunmehrmit den in diesen Em^
Muß gelangen ^"M>M" mwerstandenerklärt hat, wird der Vertrag in Kurzem zum Ab-

Das abgeänderteStatut ist von dem Herrn Minister des Innern am 5. April 1899 genehmigt in den

W^g gettet^ ^" gerungen der Provmz veröffentlichtworden und 'Hchen in

-i-
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Nr, Gegenstand.

(Provinziallandtags-Verhandlun¬
gen — Anlage 29, Seite 422,)

Abänderungdes Reglements über
die Leitungund Verwaltung der
Provinzial-Taubstummenanstalten
sowie der Bedingungenzur Auf¬
nahme taubstummerKinderin die
Prouinzial-Taubstummenanstalten
der Rheinprovinz.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 30, Seite 448.)

20 Abänderung des Reglementsüber
die Leitung und Verwaltung der
Provinziell - Blindenanstalt zu
Düren nebst den zugehörigenBe¬
dingungen für die Aufnahme in
diese Anstalt.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 31, Seite 463.)

Aenderungendes Reglementsüber
diedienstlichenVerhältnissederPro-
vinzialbeamtender Rheinprovinz.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 32, Seite 485.)

22 Abänderungendes Reglementsüber
die Tagegelder und Reisekosten
der Provinzinlbeamtender Rhein-
provinz.(ProviNziallandtags-Ver-
handlungen — Anlage 33, S. 494.)

Abänderungendes Reglementsüber
die Fürsorgefür die Wittwen und
Waisen der Provinzialbeamtender
Rhcinprouinz.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 34, Seite 502.)

Beschlußdes Plovinziallandtags.

2. zu den vorläufiggetroffenen Festsetzungendes Wittwen-
und Waisengeldesfür die Hinterbliebenenvon Kommu¬
nalbeamtennach den Bestimmungendes neuen Statuts
vom 1. April 189? ab die Zustimmungertheilt.

Durch Beschlußvom 7. Februar 1899 (Seite 38) hat der
Pruviuziallllndtag dem abgeändertenReglement und den
zugehörigenBedingungendie Genehmigungertheilt.

Durch Beschluß vom 7. Februar 1899 (Seite 38) hat der
Provinziallandtag das abgeänderte,zugleich für die neue
Prouinzial-Blindeuanstaltzu NeuwiedgeltendeReglement
nebst den dazu gehörigenAufnahmebedingungengenehmigt.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 8. Februar
1899 (Seite 41) die neuen Bestimmungendes neben¬
bezeichnetenReglements an Stelle des bisherigenmit der
Maßgabe genehmigt,daß in § 2 KlasseIV Nr. 1 statt
„Bürcandirektor"„Landes-Ober-Sekretär"gesetztwird.

In der Sitznng vom 8. Februar 1899 (Seite 41) hat der
Provinziallandtagdie Abänderungendes bezeichnetenReg¬
lements genehmigtund festgesetzt,daß die Aenderungenan
Stelle der bisherigen Bestimmungen mit dem 1. April 1899
in Kraft treten sollen.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 8. Februar
1899 (Seite 41)
1. die zu den §§ 2, 6, 13, 14 und 15 des Reglements,

betreffenddie Fürsorge für die Wittwen und Waisen
der Provinzialbeamtender Rheinprovinz,vorgeschlagenen
Abänderungenbeschlossen,

Art der Erledigung.

Das abgeänderteReglementund die zugehörigenAufnahmebedingungensind unterm 17. Mai 1899 von
den Herren Ministern der geistlichen,Unterrichts-und Medizinalangelegenheitcnsowiedes Innern
genehmigtnnd in den Amtsblätternder KöniglichenRegierungender Provinz veröffentlicht worden.

Das abgeänderteReglementist nebst den Aufnahmebedingungenam 19. Mai 1899 von den Herren
Ministern des Innern nnd der geistlichen,Unterrichts-nnd Medizinalangelcgenheitcngenehmigtund
alsdann in den Amtsblätternder Königlichen Regierungender Provinz veröffentlicht worden.

Das neue Reglementist von dem Herrn Minister des Innern unter dem 8. Mai 1899 genehmigtund
alsdann in den Amtsblätternder Königlichen Regierungender Provinz veröffentlicht worden.

Das abgeänderteReglementwird seit dem 1. April 1899 gehandhabt. Die zur Ausführungdesselben,
insbesonderewegen Benutzungvon Kleinbahnen bei den Dienstreisennnd wegen Zahlung von
Pauschalvcrgütungenan Stelle von Tagegeldern und Reisekostenan einzelne Beamtenklassenund
Beamten erforderlichen Beschlüssesind vom Provinzialausschußgefaßt und vom 1. April 1899 ab
ebenfallsin Anwendunggebracht worden.

Das abgeänderteReglementist von dem Herrn Finanzminister und dem Herrn Minister des Innern
unter dem 19. April 1899 genehmigtund alsdann in den Amtsblättern der Königlichen Regie¬
rungen der Provinz veröffentlicht worden.
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Nr. Gegenstand.

24 Errichtung einer zweiten Provinziell
Hebammcnlehranstciltin der Rhein¬
provinz.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 38, Seite 52?,)

Beschlußdes Provinziallandtags.

25 Abänderungendes Reglementsüber
die Leitung und Verwaltung der
Provinziell - Hebammenlehranstalt.
(Provinziallandtags- Verhandln«-
gen — Anlage 39, Seite 529.)

2. genehmigt,daß, nachdemdurch Beschlußdes 37. Rhei¬
nischen Piovinziallandtags vom 7. Dezember 1892 die
Beitragspflichtder Beamten aufgehobenist, der zweite
Abschnittdes bisherigen Reglements, enthaltend die
§§ 13 bis 16, sowieauch der § 18 fortfallen,endlich

3. zu den vorläufigvon dem Provinzialausschußgetroffenen
Festsetzungendes Wittwen- und Waisengeldesfür Hin¬
terbliebenevon Provinzialvellmtennach den Bestim¬
mungen dieses neuen Reglements seit dem I. April
189? die Zustimmungertheilt,

mit der Maßgabe, daß in der vorletzten Zeile des neuen
ß 2 vor dem Worte „und" eingeschaltetwird: „für die
Wittwe des Landeshauptmanns300U M., für die Wittwen
der übrigen Beamten".

Durch Beschlußvom 8. Februar 1899 (Seite 42) hat der
Provinziallandtag
1. die Errichtung einer zweiten Provinzial- Hebammen-

lehranstalt in der Rheinproviuz genehmigtund den
Provinzialausschußermächtigt,die dicserhalberforder¬
lichenVereinbarungenzu treffen,

2. ferner den Provinzialausschußbeauftragt, Pläne und
Kostenanschlägefür den Bau dieser Anstalt ausarbeiten
zu lassen und dem nächsten Provinziallandtag vorzu¬
legen,

3. als Sitz dieserAnstalt die Stadt Elberfeldbestimmt.

Der Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 8. Februar
1899 (Seite 43) die zu den M 1, 3, 6, 10 und 11 des
hiernebenbezeichnetenReglements vorgeschlagenenAende¬
rungen, den § 12 zu diesem Reglement und die dem
Reglementbeigefügten Bedingungenfür die Aufnahmevon
Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstaltge¬
nehmigtund nachfolgender,von der Fachkommission vor¬
geschlagenerResolutionzugestimmt:

„den Provinzialausschußzu beauftragen,bei der König¬
lichenSmatsregierung dahin vorstelligzu werden,daß
eine kräftigere und energischereBeaufsichtigungder
Hebammenherbeigeführtwerde."

Art »er Erledigung.

Wegen der Auflassungdes von der Stadt Elberfeldfür die Errichtungder neuen Hebammenlehranstalt
angebotenen Terrains auf den Prouinzialuerband,wegen vertraglicher Festlegungder von der Stadt
weiterhin gemachten Zugeständnisseund wegender Ausarbeitungder Pläne und Kostenanschläge
für diese Anstalt ist das Erforderlichein die Wege geleitet.

Das so abgeänderteReglementnebst den dazu gehörigen Aufnahmebedingungenist am 28. April 1899
von den Herren Ministern der geistlichen,Unterrichts-und Medizinalangelegenheitensowie des
Innern genehmigtund alsdann in den Amtsblättern der KöniglichenRegierungen der Provinz
veröffentlicht worden.

Die von dem Provinziallandtag beschlosseneResolution ist dem Herrn Ober-Präsidenten
am 8. Juli 1899 mit dem zur Sache eingezogenen anderen Material mitgetheiltworden.
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Nr. Gegenstand.

26 Heranziehung der Kreise für die
900 M, nicht übersteigenden Ein¬
kommen bei Vcrtheilung der
Provinzialabgabe».
(Pruvinziallandtags-Verhandlnn-
gen — Anlage 4t), Seite 542.)

2? Haupt-Etat der Prouinzialverwal-
tuug der Rheinprovinz sowie die
zu demselben gehörenden Etats
der einzelnen Verwaltnngszweige
und Anstalten für die Etatsjahre
uom 1. April 1899 bis 31. März
1900 und vom 1. April 1900
bis 31. März 1901.
<Vorbelicht: Prouinziallandtags-
Vcrhcindlungen — Anlage 4,
Seite 81.)

Beschlußdes Provinziallandtags.

In der Sitzung vom 8. Februar 189!» (Seite 43) wurde
vom Provinziallcmdtag beschlossen,bei der Vertheiluug der
Pruuiuzialabgllbcu von der Heranziehung der Kreise für
die 900 M. nicht übersteigenden Einkommen bis auf
Weiteres Abstand zu nehmen und den Pruvinzialcmsschuß
zu ermächtige», hiernach zn verfahren.

Der Provinziallandtcig hat in der Sitzuug uom 9. Februar
1899 (Seite 46) nach dem Antrag der Fachkommission
1 ^.. beschlossen:
1. den Haupt-Etat nebst den Etats der einzelnen Ver¬

waltnngszweige und Austalteu mit der Maßgabe fest¬
zusetzen,daß
a. die Einnahme des Haupt-Etats bei Titel V Nr. 1

„Zinsen von vorübergehend angelegten Beständen
der Eentralfonds" um den Betrag von 4000 M.
erhöht wird, so daß die Einnahme dieses Etats
9969000 M. beträgt,

b. in Titel II Nr. 1 der Ausgabe dieses Etats „Zu¬
schuß an den Etat des Provinziallandtags, Provin-
zialausschusscs und der Centralverwaltungsbehörde"
4000 M. zugesetzt und entsprechenddem Beschlusse
in der Plenarsitzung vom 7. Februar, betreffend
die Wahl des Landeshauptmanns, die Einnahme
uud Ausgabe des Etats des Provinziallandtags,
des Provinzialausschussesund der Eentralvcrwaltungs-
bchörde bei Titel VII bezw. III' und ebenso die
Schlußsummen um 4000 M. erhöht weiden,

c daselbst unter Nr. 6 „Etat der Verwaltungskosten
der Lllndesbant der Rhcinprovinz" die eigenen Ein¬
nahmen bezw. Ausgaben um je 3000 M. erhöht
werden, so daß die Ausgabe des Haupt-Etats eben¬
falls auf 9969000 M. bezw. die Gcsammt-Einnahmen
und -Ausgaben desselben auf 17198444 M. 76 Pf.
sich berechnen, und darnach die weitere kalkulatorische
Berichtigung dieses Etats stattzufinden hat;

2. zu genehmigen, daß zur Bestreitung der Ausgaben
10 l/2«/« des berichtigten Solls an Staatssteuern des
betreffenden Jahres als Provinzialabgabe erhoben
weiden,

Angelegenheiten des Provinziallandtags. 25

Art der Erledigung.

Nach dem Beschlusse ist bereits bei Ausschreibung der Provinzialabgabe für das Etntsjahr 1898 ver¬
fahren worden.

Der Haupt-Etat und die zugehörigen Etats der einzelnen Verwaltnngszweige und Anstalten sind der
Rendllntur der Landesbank bezw. den Direktoren der Provinzialanstalten mit dem Auftrage über-
sandt worden, nach den Feststellungen derselben die Verwaltung, die Buchführung und Rechnungs¬
legung einzurichten.
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Nr. Gegenstand.

28

29

Vermögensstand des Rheinischen
Provinzialverbandes.
(Provinziallandtags- Verhandlung
gen — Anlage 6, Seite 97.)

Verwendung der zur Verfügung
des Provinziallandtags stehenden
Mchr-Einnahmenan Provinzial^
abgabenans den Etatsjahren189?
und 189«.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 5, Seite 94.)

30 Entlastung von Rechnungen.

Beschlußdes Provinziallandtags.

3. daß nach dem festgesetztenHaupt-Etat und den zu
demselbengehörigenEtats der einzelnenVerwaltungs-
zweigc und Anstalten auch nach dem 1. Januar 1901
bezw. 1, April 1901 die Verwaltung so lange weiter
geführt und die vorstehendzu 2 genehmigteProvin-
zialabgabe erhoben werde, bis der Prouinziallandtag
wieder zusammengetretensein und neue Etats festgestellt
haben wird.

In der Sitzung vom 9. Februar 1899 (Seite 47) durch
Kenntnißnahmeerledigt,

Der Piovinziallandtag hat in der Sitzung vom 9. Februar
1899 (Seite 47) beschlossen,die am Schlüssedes Etats¬
jahres 1898 übrig bleibende Summe noch weiter zn seiner
Verfügungzu halten.

Ueber sämmtlichedem ProvinziallandtagevorgelegtenRech¬
nungen ist in der Sitzungvom 9. Februar 1899 (Seite 48)
die Entlastung ertheilt worden.

Art der Erledigung.

Die Mehr-Einnahmean Provinzialabgabenhat betragenfür das Etatsjahr 1897 -
...... 1898:

341 160 M. 02 Pf.
752 266 „ 46 „

Summe 1 093 426 M. 48 Pf.
Aus diesenMehr-Einnahmensind bestrittenworden:

1. Gemäß Beschlußdes 40. Provinziallandtags vom 15.
März 1897 zur Verstärkungder Mittel zur Unterhaltung
der Prouinzialstraßenin den Etatjahren 1897 und 1898
je 100000 M .............. 200000 M.

2. gemäß Beschluß des 41. Provinziallandtagsvom 9. Februar
1899 an den Etat für die Verwaltungder landwirthschaft»
lichen Angelegenheitenzur Deckung der Beihülfenfür die
Regulirung der Sieg und des Kittelbachesabgeführt. . 105 000 „

3. gemäß Beschluß des 41. Provinziallandtagsvon demselben
Tage zur Tilgung von Kostender Errichtungdes Kaiser-
Wilhelm-Dcnkmalsam DeutschenEck zu Covlenz . . 335 000 ,

4. gemäß Beschluß des 41, Provinziallandtagsvom 6, Februar
1899 die Nachzahlungenfür die Prouinzialbeamtenfür
das Etatsjahr 1898 ............ 84 310 „

zusammen .....__________________
so daß nocheine Mehr-Einnahmevon ..... 369 116 M. 48 Pf.

verbleibt,welche zur Verfügungdes Provinziallandtagsgehaltenwird.

Von der Entlastung ist dem Rechnungsreuisionsbüreauund der Rcndcmturder Landesbankbezw. dem
Direktor der Provinzial-Feuer-Sozietätbezw.dem Vorständeder landwirtschaftlichenBerufsgenosscn-
schuft Kenntniß gegeben worden.

4*

724 310



28 Angelegenheitendes Provinziallandtags. Angelegenheitendes Provinziallandtags, 29

Nr. Gegenstand. Beschlußdes Prouinziallandtags.

Prüfung der in den Wahlbezirken
Bonn-Land, Düren, Duisburg,
Krefeld-Stadt, Lennep,Montjoie,
Simmern und Barmen statt¬
gefundenen Ersatzwahlenfür den
Prouinziallandtag,

32 Erlaß eines Reglements über die
Aufnahme und Entlassung der
der Fürsorge des Rheinischen
Provinzial- (und Landarmen-)
Verbandes anheimfallendenGeistes¬
kranken, Idioten, Epileptischen,
Taubstummenund Blinden in und
aus öffentlichen und privatenAn¬
stalten,sowie über die Einrichtung,
Leitung und Beaufsichtigungder
RheinischenProvinzial-Heil- und
Pflegeanstalten.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 26, Seite 359.)

In der Sitzung vom 3. Februar 1899 (Seite 23) wurde
die Gültigkeitdieser Wahlen mit Ausnahmeder im Wahl¬
bezirk Barmen stattgefundenenund bezüglichdieser letzteren
in der Sitzung vom 8. Februar 1899 (Seite 40) be¬
schlossen, die Wahlaktenan den Provinzinlausschußabzu¬
geben zur Wiedervorlageim nächstenProvinziallandtage

In der Sitzung vom 7. Februar 1899 (Seite 36 der Pro¬
tokolle) hat der Prouinziallandtag nach dem Antrag der
FachkommissionII ^, beschlossen:
das hiernebenbezeichneteReglement mit folgendenMaß¬
nahmen zu genehmigen:
1 Hinter dem Worte „Reglement" in der Ueberschrift

ist das Datum der Genehmigungdes Landtags und

der Ministerhinzuzufügen (Reglementvom )-

2. Im 8 5, Ziffer I, Absatz 3, ist an Stelle der Worte:
„Erfolgt die Aufnahme in eine Provinzial-Heil- und
Pflegeanstlllt(für Priuatanstalten siehe § 8), so kann"
u. s. w zu setzen:„Für die Aufnahme in eine Pro¬
vinzial-Heil' und Pstegeanstalt (für Privatanstalten
siehe § 8) kann" u. s. w.

3. Im ß 5, Ziffer 2 zu d, ist an Stelle der Worte:
„wenn der Aufnahmeantrag unmittelbar von einer
zuständigen Militär-, Justiz- oder höheren Verwaltungs¬
behördegestellt wird;" zu setzen: „wenn der Aufnahme¬
antrag von einer zuständigenMilitär-, Justiz- oder
unmittelbarenStaatsverwaltungsbehördegestellt wird;"

4. Im ß 5, Ziffer 3 a, ist an Stelle der Klammer: „(im
Falle des § 2 Abs. b)" zu setzen: „(im Falle der
Ziffer 2d)".

5. Der Provinzinlausschußwird ermächtigt,die von dem
Herrn Minister der geistlichen :c. Angelegenheitendurch
Erlaß vom 26. September 1898 gewünschtenEr¬
gänzungen der 88 19 und 21, sofern der Herr
Minister hierauf bestehen sollte, im Sinne der von
dem Landeshauptmann vorgeschlagenennachfolgenden
Zusätzenachträglichselbstständigvorzunehmen:

Art der Erledigung.

Die Wahlaktenaus dem WahlbezirkBannen werden dem Provinziallandtage in der nächsten Tagung
wiedervorgelegt werden, vorausgesetzt,daß dieser bis dahin nicht ganz aus Neuwahlenhervor¬
gegangensein wird.

Durch Schreibenvom 24. Februar 1899 II ^. Nr 2321 au den Herrn Ober-Präsidentender Rhein-
prouinzist die Bestätigungdes Reglements durch die Herren Minister des Innern nud der geist¬
lichen, Unterrichts-und Medizinal-Angelegcnhcitcnnachgesuchtworden.

Wegen der von den Herren Ministern gewünschtenZusätze zu dem Reglement haben bis
jetzt (Oktober)Vcrhandlungeustattgcfuudeu,welche soweit gediehe» sind, daß das Reglement mit
einigen vom Provinzinlausschußgenehmigten Zusätzen zn den §8 2, 19 und 21 voraussichtlich in
Kurzemdie erforderliche ministerielleGenehmigungerhalten wird. Ueber diese Verhandlungenund
die Zusätze wird dem Provinziallandtagein einer besonderenVorlage berichtet werden.



30 Angelegenheitendes Provinziallandtags.
Angelegenheitendes Provinziallandtags, 31

Nr. Gegenstand.

33 Fürsorgefür die Geisteskrankenund
Epileptikerder Rheinpruvinz.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 27, Seite 402.)

Beschlußdes Provinziallandtags.

»,. Zusatz zu § 19 am Schluß:
„Die Entlassungsoll außerdemin der Regel erfolgen:

3. wenn ein Antrag auf Entmündigungdes Kranken
endgültig abgelehnt oder die eingetreteneEnt¬
mündigungrechtskräftig wieder aufgehobenist,

4. wenn ein freiwilliger Pensionär selbst (vcrgl.
Nr. 2) seine Entlassungfordert.

Wenn die Anstaltsdirektionin den Fällen zu
3 und 4 gegen die Entlassung ärztliche Bedenken
hat, so sind die Alten alsbald dem Landeshauptmann
zur Entscheidungvorzulegen, welcher dieselbenbei
Ablehnung des Entlassungsantragcsder Staatsan¬
waltschaft zur Erwägung weiterer Schritte (Ent-
mündigungsuerfahren«) übermittelt."

d. Zusatz zu § 21 Absatz 1:
„Bei den aus dem Strafvollzuge Aufge¬

nommenen,wie bei den außer Verfolgung gesetzten
Untersuchungsgefangenen ist die Behörde, welcheden
Aufnahmeantraggestellthat, von dem Zeitpunkteder
Entlassungvorher rechtzeitig (mindestens8 Tage) in
Kenntniß zu setzen."

In der Sitzung vom ?. Februar 1899 (Seite 3?) hat der
Vruvinzillllanotagbeschlossen:

I. den in den nebenbezeichnctenDrucksachenmitgetheilten
Maßregeln zur Ausführung der Beschlüssedes 40.
Provinziallandtagsvom 16. März 1897 zuzustimmen;

II. den vorgelegtenBauplänen und Kostenüberschlägen
für die Erbauung einer Provinzial.Epileptischen-und
Irrenanstalt zu Haus Fichtenhain bei Krefeldseine
Genehmigungzu ertheilen und den Provinzialausschuß
zu ermächtigenund zu beauftragen, die speziellen
Bauprojektefestzustellen und danachdie Bauten zur
Ausführungzu bringen;

III. den Provinzialausschußzu beauftragen, die zur Be¬
streitung der durch die Landtagsbeschlüssevom 16.
März 189? und unter II dieser Anträgeerforderlichen
Summen zunächst weiter vorschußweise bei der Lan¬
desbankgegen3 '/ll °/u Zinsen zu entnehmenund dem

Art der Erledigung.

III

Zu I des Beschlusses: Die weitereAusführungder Maßregeln ist nach dem Bedürfniß erfolgt.
,, II „ „ Die speziellen Bauprojektesind in Angriff genommen. Dieselbenweiden nach

Fertigstellungvon dem Provinzialcmsschussefestgestelltwerden.
„ Der Herr Ober-Präsident hat am den diesseitigenBericht vom 6. März 1899

II H. Nr. 2591 durch Schreiben vom 2. April 1899 Nr. 547? sich „aus¬
nahmsweise"von Aufsichtswegendamit einverstandenerklärt,daß die erforderlichen
Summen einstweilenvorschußweisevon der Landcsbankentnommenwerden.

Vor Zusammentrittdes nächsten Provinziallandtagswird eine Vorlage
über die Ausnahmedes Darlehns in der Hohe der alsdann aufgelaufenenVor¬
schüsse aufgestelltwerden.



32 Angelegenheitendes Plovinziallandtags. Angelegenheitendes Plovinziallandtags. 33

Nr. Gegenstand.

-^ Herstellungvon Kleinpflaster,Groß-
pflaster, Brückenund anderen Bau¬
lichkeiten auf den Prouinzial-
straßen.
(Provinziallandwgs- Verhandlun¬
gen — Anlage 11, Seite 187.)

35 Bereitstellung weiterer Geldmittel
zum Bau von Kleinbahnen.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 12, Seite 201.)

Beschlußdes Plovinziallandtags.

nächstenProvinziallandtagc eine Vorlage zur Auf¬
nahme eines mit 3>/2°/o zu verzinsendenund mit
1'/2°/o vom 1. April 1901 ab zu tilgenden Dar¬
lehens bei der Landesbankzu unterbreiten.

Der Provinziallaiidtaghat in der Sitzung vom 3. Februar
1899 (Seite 24 der Protokolle) nach dein Antrage der
FachkommissionIII ^ beschlossen,den Provinzialausschuß
scincin Antrage entsprechend zu ermächtigen:
1, zur Herstellung von etwa 180 Km Klcinpflastcrauf

Pruuiuzialstrnßen innerhalb der nächstendrei Etats-
periodcn einen Theil der dazn erforderlichenMittel
bis zur Gesammthöhe von zwei MillionenMark zunächst
vorschußweisebei der Landesbankgegen 3'/2 "/» Zinsen
zu entnehmenund hinsichtlichder Verwendung, Ver¬
zinsungund Tilgung der aufgenommenenSumme nach
den in obigem Berichte enthaltenen Vorschlägenzu
verfahren;

2. zur Herstellung von größerenNeu- und Umpstastcrungen,
Brückcnbllutenund sonstigen Anlagen (Entwässerungs-,
Schuheinlagenlc.) innerhalb der nächstendrei Etats-
Perioden einen Theil der dazu erforderlichenMittel
bis zur Gesammthöhevon 1 231195 M. im Wege der
Anleihebei der Landesbankgegen3'/2 °/o Zinsen und
2"/« Tilgung zu erheben,

mit der Maßgabe, daß in den nächsten beidenEtatsjahren
der Betrag von je 500000 M. nicht überschrittenwird.

Durch Beschlußvom 3. Februar 1899 (Seite 25) hat der
Proviuziallandtag den Bestimmungenbetreffs der Förde¬
rung von Bahnunternehmnngennach den bisherigenBe¬
schlüssen der Provinziallandtagc die vom Provinzialaus-
schusse vorgeschlageneanderwciteFassunggegeben,wie folgt:

II.
2. Kommunaluerbändenoder Bahnunternehmnngen,

für welche KommunalverbändevolleGewähr leisten,die
nach Prüfung des Landeshauptmanns zur ordnungs¬
mäßigenHerstellungund Ausrüstungeiner dein öffent¬
lichen Verkehrdienenden Bahn erforderlichen Geldmittel
aus Mitteln der Landesbankunter den jeweiligen,für
ländliche Darlehen geltendenBedingungenzur Verfü-

Art der Erledigung.

Ein entsprechenderTheil der hiernebenbezeichnetenAusführungenist im laufendenRechnungsjabr(1899>
in Angriff genommen worden.

Die Beschlusse in Betreff der Förderung von Bahnunternehmungensind in der abgeändertenFassung
neu gedrucktund den in Betrachtkommenden Behörden— Ober-Präsident,Regierungs-Präsidenten,
Landrathen, Oberbürgermeisternund Landesbauämternder Provinz — in entsprechenderAnzahl
zugesandtworden. Nach Maßgabe derselben wird bereits verfahren.



34 Angelegenheitendes ProvinziallandtagS.

Nr. Gegenstand.

36 Vorausleistungender Fabriken?c.
für den Wegebau.
(Piovinzicillandtags- Verhandln»«
gen — Anlage 35, Seite 520.)

Beschlußdes Pruvinziallandtllgs.

gung zu stellen, anderen Unternehmernvon Bahnen
dagegen die erforderlichenDarlehen zu den von der
Landesbank besonders festzufetzendenBedingungen zu
gewähren.

III.
Fällt weg.

IV.
Fällt weg.

IV«..
Weniger leistungsfähigenKommunalverbandeneinen

Theil der zur Herstellung und Ausrüstimgvon Klein¬
bahnen erforderlichenGeldmittel unter den zur Zeit
bei der KöniglichenStcmtsregierungfür die finanzielle
Förderung von Kleinbahnen geltenden Bedingungen
und unter der Voraussetzungzu gewähren, daß auch
seitens des Staates eine entsprechendeBeihülfe für
das Unternehmengegeben wird.

V.
Der dem Etat für die Verwaltung und Unterhal¬

tung der Provinzialstraßen beigegebcneUnter-Etat L
über die Verwendungdes Eisenbahnfondswird in Ein¬
nahme und Ausgabe so dotirt, daß die auf demselben
ruhenden,bisher begründetenund in Zukunft noch zu
begründendenVerpflichtungenerfüllt werden können.

Der Provinzillllandtllghat in der Sitzung vom 8. Februar
1899 (Seite 41)
1. genehmigt,daß das Gefetz vom 4. August 1891, be-

treffenddie Vorausleistungender Fabriken :c. für den
Wegebau,nach den erörterten Grundsätzenin Zukunft
weiter ausgeführtwird, und

2. mit Rücksichtauf das der Fachkommissionmitgetheilte
Vorgehender Provinz Hannover beschlossen,im Sinne
der ausgleichendenGerechtigkeitwiederholt und zwar
durch eine Deputation bei der KöniglichenStaatsregie-
rung zu beantragen, daß das Gesetz vom 4. August
1891, betreffenddie Vorausleistungender Fabriken «.
für den Wegebau,auch auf die früheren Staatsstraßen
ausgedehntwerde.

Angelegenheitendes Provinziallcmdtags. 35

Art der Erledigung.

In 1: Dir auf Seite 524 der Verhandlungen des 41, Provinziallandtags angegebenenGrundsätze
haben bei Festsetznng und Einziehungder Beiträge für die Zeit vom 1. April bis 31, Dezember 1898
Anwendunggefunden.

Zu 2: In Erledigung dieses Beschlusses sind der Vorsitzendedes Provinzialausschusscsnnd der
Lnndeshanptmann bei dem zuständigen Ministerium in Berlin persönlich vorstellig geworden,
um eine Erweitern,, g des Rechts zur Erhebung der Vorausleistungenfür die Provinzen zn erwirken.
Die ertheiltenAntworten ließen erkennen,daß eine prinzipielleAbneigunggegenErweiterung des
Rechts nicht zu bestehe,, scheint. Außer dieser persönlichen Vorstellungbeim Ministeriumist der
Beschlußdes Provinziallcmotagsder Königlichen Staatsrcgieiung auf dem gewöhnlichenWege mit¬
getheilt wurden; diefelbe hat darauf bereits Grhcbnngcnangestellt Endlich ist die Angelegenheit
auch auf der Koufcreuzder Laudesdircktore»zu Brcslau im Juli 1899 verhandeltnnd dort ein¬
stimmig beschlossen, zur Kenntniß der Staatsregicruug zu bringen, daß es sich nach Ansicht der
Lllndcsdirektorenempfehle,sämmtlichenpreußischen Kummiiualverbändendas Recht zur Erhebung
von Vorausleistungenfür die von ihnen zn unterhaltendenStraßen zu ertheilen.



36 Angelegenheitendes Proviuziallandtags.

Nr.

3?

Gegenstand.

^:

''.«

40

Aufgabeeiner entbehrlichgeworde¬
nen Strecke der Drcis-Trnbcner
Prouinzialstraßein Dann,
(Prouinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 86, Seite 524,)

Errichtung einer Landwirthschafts-
kammer in der Rheinprouinz.
(Prouinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 37, Seite 525,)

Beschlußdes Plovinzillllllndtags.

Deckungder znr Regulirung der
Sieg und des Kittelbachcs be¬
willigtenKredite.
(Prouinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage41, Seite 546, und
Anlage 5, Seite 94 )

Errichtung weiterer Wein-und Obst
bauschulenin der Rheinprovinz.
(Prouinziallcmdtags- Verhandlun¬
gen — Anlage42 und 42 a, Seite
547 und 551.)

In der Sitzung vom 8. Februar 1899 (Seite 42) hat der
Prouinziallandtag beschlossen, der entbehrlichgewordenen
Straßenstrecke, sogenannte» Kcsselstraße,in Dann die Eigen¬
schaft einer Prouinzialstraße zu entziehenin Gemäßheit
des Regulativs, betreffenddie Vereinigung der in der
RhcinprouinzbestehendenBezirtsstraßcnfondsund der Fonds
zur Unterhaltung der Staatsstraßen zu einemProuinzial-
straßenfonds.

Der Provinziallllndtaghat in der Sitzung vom 8, Februar
1899 (Seite 42) beschlossen:

„Indem der Prouinziallcmdtagder Erklärung des land¬
wirtschaftlichenVereins beitritt, stellt derselbedem Herrn
Lnndwirthschaftsministeranheim,das Geeignetezur Ein¬
führungeiner Landwirthschaftskammerin der Rheinprovinz
zu veranlassen."

In der Sitzung vom 9. Februar 1899 (Seite 47) hat der
Provinziallllndtagbeschlossen,

daß die zur Regulirung der Sieg und des Kittelbaches
zu leistenden Beihülfenvon zusammen105 000 M. aus
den Ueberschüssender laufendenVerwaltung entnommen
und dem Etat für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheitenüberwiesen werden.

Der Provinziallllndtaghat in der Sitzung vom 9. Februar
1899 (Seite 47)
1. die alsbaldigc uud gleichzeitigeErrichtung von zwei

weiterenWein- und Obstbauschule«und zwar einer für
das Rothwcinbaugebietmit dem Sitze in Ahrweilcr
und einer für Oberrhcin und Nahe mit dem Sitze in
Kreuznach beschlossen,

2. den Provinzialnusschußbeauftragt, mit den für die
Errichtungder Schule gewählten Kreisenein Abkommen
über die von denselben zu übernehmenden,in dem
Berichte des Provinzialausschusscsnäher angegebenen
Üeistnngen baldigst abzuschließen,die nöthigen Gebäulich-
keiten und Gruudstückefür die Schulen zu erwerben
beziehungsweisezu errichten, das erforderlicheLehr-
personal anzustellen und die Schulen sobaldwie thunlich

Angelegenheitendes Prouinziallandtags. -;?

Art der Erledigung.

Der Königlichen Regierung zu Trier, dem Königl. Landraths-, dem Bürgermeisteramt«: zu Daun, sowie
dein LandesbanamteBerntastel ist von dem nebenstehendenBeschlusse unterm 25. Febrnar 1899
Mittheilung gewachtund das Weitere veranlaßt wurden.

Dem Herrn Landwirthschaftsministerund dem Herrn Ober-Präsidentenist von dem Beschlussedes Land¬
tags behufs weitererVeranlassungKenntniß gegeben. Inzwischen ist die Errichtung einer Land-
wirthschastskammer durch AllerhöchsteVerordnungvom 15. März 1899 bereits erfolgt auf Grund
eines Statuts, welches den Beschlüssendes 39. Prouinziallandtags lediglichentspricht.

Die Uebcrwcisung des Betrages von 105 000 M. ist inzwischenaus den Mehr-Einnahmenan Provinzial-
abgaben an den Etat für die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheitengeschehen.Die
Auszahlung der Beihülfen wird nach Fertigstellung der Arbeiten oder auf Grund motiuirter
Zcihlungsanträgcauch in Raten veranlaßt werden. Bisher ist nur eine Abschlagszahlungvon
5000 M. für die Regulirung der Sieg geleistet worden.

Der Beschluß des Landtags ist den bethciligtenKreisenKreuznachund Ahrweiler mitgetheiltworden.
Die daraufhin mit den genanntenKreisengepflogenenVerhandlungenhaben bisher zu dem Resul¬
tate geführt,daß der Provinzialnusschußiu der Sitzung vom 25. Juli 1899 den Ankaufder für die
Errichtungder Schule mit Weinbergen:c. erforderlichenGrundstückeiu Kreuzuachgenehmigtund
ferner sich mit den Grundzügen eines mit dem Kreise Ahrweiler getroffenenAbkommenseinver¬
standen erklärt hat. Die Verhandlungen werden zur Zeit uoch weiter geführt. Die Errichtung
mindestenseiner Schule im Jahre 1900 scheint gesichert.



^ Angelegenheitendes Prouinziallnndtags.

Nr. Gegenstand.

Beanstandimg der Resultate der
eine Entfchädiguugspflicht der
Viehversichcruugskassenbegründen
den thierärztlichen Obduktionen
und Festsetzungder Vergütuugs-
sätze für die Schiedsmänner.

Beschlußdc^ ProUinziallandtags.

zu eröffnen, sowie in Anlehnungau den für die Weinbau¬
schulezu Trier festgesetzte»Etat verwalten zu lassen,
sodmm

3, den Prouinzialausschuß weiter beauftragt, mit der
KöniglichenStaatsregieruug wegen Gewährung eines
Zuschusseszur Errichtung uud Unterhaltung beider
Schuleu in Verhandlungzu treten und

4, den Provinzinlausschußermächtigt,die zur Errichtung
sowie zum Unterhalt der Schulen bis zum 1. April
1901 erforderlichenGeldmittel zunächstaus bereiten
Beständen zu entnehmenmit der Verpflichtung,dem
nächstenProvinziallandtage über das von dem Pro-
uinzinlausschufseiu dieser AngelegenheitAusgeführte
Rechenschaftabzulegen,

5, die Petition des landwirtschaftlichenVereins als durch
vorstehendenBeschlußerledigt angesehen.

Bei Berathung des Etats über die Verwaltung der Fonds
zur Gewährung von Viehentschädigungenhat der Pru-
vinzillllandtag in der Sitzung vom 3. Februar 18W
(Seite 25) nach dem Antrage der Fachkommission111 L
beschlossen:
1, den Prouinzialausschußzu beauftragen,bei der König¬

lichenStaatsregieruug dahin vorstelligzn werden,daß
der Viehversicherungskassedas Reckt gegeben wird, die
Resultate der eine Entschädiguugspflichtder Vielwer-
sicherungskassebegründendenthierärztlichenObduktionen
mit der Wirkung zu beanstanden,daß die technische
Deputation für das Vcterinärwesen die endgültige
Entscheidungdarüber trifft, ob ein die Entschädigungs¬
pflichtder ViehuerstcherungskasscbegründenderSeuchen-
fall vorliegt;

2. den Provinzialausfchußweiter zu beauftragen,mit der
Königlichen Staatsregierung wegen Hcrabmindcrungder
Vergütungssätzcfür die Schiedsmänner in Verbindung
zu treten, und den Provinzialausschußzu ermächtigen,
die gedachten Vergütungenin andererWeise festzusetzen.

Angelegenheitendes Provinziallandtags. 'ü'

Art der Erledigung.

Der Beschlußdes Landtags ist dem Provinzialausschussemitgetheiltworden,welcher seinerseitsbeschlossen
hat, zunächst die Verhältnissein einem ausführlichenBerichtezum Ausdruckzu bringen nnd dann
weitere Schritte bei der KöniglichenStaatsregierung zu thun.



40 Angelegenheitendes Provinziallandtags,

Nr, Gegenstand. Beschlußdes Provinziallandtags.

42 Petition des Oberbürgermeistersin
Barmen um eine jährlicheBeihülfe
von 20 000 M. zur Unterhaltung
der in Barmen zu errichtenden
Webeschule.

Petition des Vorstandesdes Vereins
für das Notariat in Rheinprenßen
um Abgabe eines Votums, daß
bis zur Schaffung deutscher Rechts¬
einheit auf dem Gebiete der
Notariatsfrage der bisherigerhei-
nifchrechtlichr«wtus yu« bezüglich
der Kompetenzder Notare und
bezüglichder bestehendengesetz¬
lichen Einschränkungder Beur-
lundungszuständigleitder Amts¬
gerichtefür die Rheinlandcaufrecht
erhalten weiden möge.
(Provinziallandtags- Verhandlun¬
gen — Anlage 10, Seite 182.)

44 Petition der Lcmdes-Bauiuspektoren
der Rhcinprovinzum Aufbesserung
ihrer Gehälter unter Anrechnung
der bisherigen Dienstzeitals Bau-
inspcttor und mindestens volle
Gleichstellungder Provinzicil-mit
den Staatsbeamtenbesoldungenhin¬
sichtlichder Landes-Bauinspektoren
in der Rheinprovinz.

45 Petition der Taubstummenlehrerum
1, Gewährungeines Gehaltes,das

nicht hinter dem Gehalte der
Taubstummenlehrervon West¬
falen, Hessen-Nassau bezw. dem
Durchschnittsgehaltcder Taub-
stummenlehrerin Preußen zu¬
rücksteht,

Petiti
Der Prouinziallandtaghat in der Sitzungvom 1, Februar 1899

(Seite 2!) beschlossen, diese Petition dem Prouinzial-
ausschußzur Beschlußfassung zu überweisen.

Durch Beschlußvom 3. Februar 1899 (Seite 24) hat der
Prouinziallandtag die Petition dem Piovinzialausschussc
zur weiterenPrüfung und Veranlassungüberwiesen.

Der Prouinziallandtag hat in der Sitzung vom 6. Februar
1899 (Seite 30 der Protokolle und Nr. 9 dieser Nach-
Weisung)die Petition durch die Genehmigung des Be°
soldungsplansals erledigt angesehen.

Wie vor.

Angelegenheitendes Provinziallandtags. I,

Art der Erledigung.

«nen.

Der Oberbürgermeisterist uon dem Beschluß mit dem Anheimstellenin Kenntniß gesetztworden, nach
Errichtungder Anstalt die Bewilligung einer Beihülfezu beantragen.

Der Provinzialausschußhat zur Ausführungdes Auftragesin seiner Sitzung vom 8. März 1899 über
die Petition in Gegenwart nnd unter Betheiligung der Kommissaredes Herrn Iustizmiuisters
berathen und beschlossen,seineAnsicht dahin anszusprechen,daß durch die Gesetzesuorlageüber die
freiwilligeGerichtsbarkeitdie Existenzder rheinischen Notare auf dem Lande und zwar vor Allem
in den ärmeren Gegendender Provinz, wo das Notariat nach Ansichtdes Provinzialausschusscs
am Schwerstenzu entbehrenist, gefährdetwerden könne, nnd deshalb die Petition der Königlichen
Staatsregierung zur Berücksichtigungzu empfehlen. Dieser Beschluß des Provinzialausschusfesist
dem Herrn Ober-Präsidentenam 16. März 1899 mit der Petition mitgetheiltworden.

Dem Antrage ist nicht stattgegebenworden, da nach 8 31 des inzwischenuon beiden Häusern
des Landtages angenommenenGesetzes über die freiwilligeGerichtsbarkeituom 1. Januar 1900 ab
auch die Amtsgerichtezuständig sein werden, indessenliegt ein Entgegenkommenin dem Zusätze,
daß der Herr Iustizministerdie Amtsgerichteanweisenkann, Versteigerungennur unter bestimmten
Voraussetzungenvorzunehmen.

Die Petenten sind in Kenntniß gesetzt.

Wie vor.



^ Angelegenheitendes Provinziallandtags,

Nr, Gegenstand.

2. um Anrechnung der Dicustjahrc
im Tnubstummcudienste,

3, um Beginn der neuen Gehalts¬
ordnung vom 1, April 1898 ab,

46 Petition der Strnßcnmeister um
anderweitcRegelungihres Dicnst-
eiukommcnssowie ihrer Anstel-
luugs- und Pensionsuerhältnisse.

Petition des Geheimen Kommer-
zienrath Heinrich Lueg Namens
mehrerergroßen industriellen Ver¬
eine um die Bewilligung einer
Summe von 100 000 M, als
Beitrag zu den Kosten der für das
Jahr 1902 in Düsseldorf geplanten
Gewerbeausstcllungfür Rheinland,
Westfalen uud benachbarte Be¬
zirke, verbundenmit einer deutsch-
nationalenKunstausstellung,(Pro-
vinzillllllndtags-Veihandlungen—
Anlage 25, Seite 356,)

48 Petition des Kuratoriums uud des
Direktors der Handwerker-und
Kunstgcwerbeschulein Barmen um
die Bewilligungeinesfeststehenden
jährlichen Beitrages zur Ermüg-
lichung der Gründung eines
Stipendienfonds für unbemittelte
Kunstgewerbcschülei,

Petition des Seminar-Musiklehrers
Becker zu Neuwiedum eine Bei¬
hülfe zu den Kosten der Druck¬
legung des II, Bandes der rheini¬
schen Volkslieder,

Beschlußdes Provinziallandtags.

Angelegenheitendes Provinziallandtags, 43

Alt der Erledigung.

Wie vor.

In der Sitzung vom 7, Februar 1899 (Seite 36) hat der
Provinziallandtag die Bewilligung des Betrages von
100 000 M. für den genanntenZweckbeschlossenund den
Provinzilllausschußermächtigt,den Betrag aus bereiten
Mitteln zu entnehmen.

Wie vor.

Der ProvinzialauSschutzhat auf Antrag des Ausstelln»gskomitosbeschlossen,den bewilligtenBetrag von
100 000 M, am 1. April 1900 und am 1, April 1901 je znr Hälfte zur Auszahlung bringen
zu lassen.

Der Provinziallandtag hat durch Beschlußvom 8. Februar
1899 (Seite 44) die Petition abgelehnt.

Auch hier hat der Provinziallandtag in der Sitzung vom
8. Februar 1899 (Seite 44) Ablehnung der Petition
beschlossen.

Die Pctenten sind von dem Beschlussein Kenntnißgesetztworden.

Der MusiklehrerBecker hat Kenntniß von dem Beschlussedes Provinziallandtags erhalten.

'!'



!! Angelegenheitendes Provinziallandtags Angelegenheitendes Prouinziallandtags.

Nr. Gegenstand.

Petition der Handelskammer zu
Trier um Erlaß eines Gesetzes
zum Schutzeder Mineralanellen.

Petition der GemeindenSchlebusch
und Odenthal auf Uebernahme
der Straße Schlebusch° Odenthal
in die Verwaltung und Unterhal¬
tung des Prouinzialverbandcs,

Petition des Oberst z, D. uun Giese
zu Aachenbetreffs der käuflichen
Uebernahme der gemeinnützigen
Anlagen zn Sourbrodt,

Beschlußdes Provinziallandtags.

Durch Beschlußvom 9. Februar 1899 (Seite 48) hat der
Prouinziallaudtllg dcu Prouinzialausschußbeauftragt, im
Sinne der Petition bei der Königlichen Staatsregierung
vorstelligzu weiden.

Der Provinziallllndtnghat in der Sitzung vom 8, Februar
1899 (Seite 44) die Uebernahmeder Straße abgelehnt.

In der Sitzung vom 8. Februar 1899 (Seite 44) hat der
Provinzillllaudtagbeschlossen,die Petition abzulehnen,den
Prouinzilllansschußaber zu beauftragen, nochmalsin Er¬
wägung zu ziehen, ob uud event in welcher Weiseunter
Mitwirkung anderer Kreise etwas Vuithcilhaftcs für die
Prouiuz aus den Unternehmungendes Oberst z. D. von
Giefe zu erzielensein würde, und das Erforderlichein die
Wege zu leiten.

Art der Erledigung.

Der Prouinzialausschußhat in der Sitzung vom ?, 8. März 1899 beschlossen,die Petition der
KöniglichenStaatsregierung mit dem Bemerken zur Erwägung vorzulegen, daß eiue gesetzliche
Regelung des Schutzesder Mineralanellenfür nothwendig zu erachtensei, andererseits aber auch
die Schwierigkeitenund Bedeukeunicht zu uerkcuneu seien, die einer solchenRegelungentgegenstehen.

Die Beschlüssedes Provinziallandtags und des Prouinzialausschusscssind dem Herrn Ober-
Präsideutcu am 18. April 1899 uutcr dem Ersuchenmitgetheiltworden, dieselben zur Kenntniß der
zuständigenHerren Minister bringen zu wollen.

Dem Köuiglicheu Herrn Regierungs-Präsidentcnzn Düsseldorf uud dem KöniglichenLandratlMmt zu
Mülheim a. Rhein ist von dem BeschlusseKenntniß gegeben worden. Zugleichwurde dlls letztere
ersucht, deu beiden GemeindenSchlebusch uud Odenthal entsprechendeMittheilung zugehen zu lasse».

Der Prouinzialausschußhat eine Kommissionernannt, welche eine Besichtigungder Aulagenvorgenommen
hat. Nach Entgegennahmedes Berichts derselbenhat der Provinzialausfchußunterm 25. Juli
1899 beschlossen, zunächst durch Sachverständigefeststellenzu lassen, in wie weit die gednchten
Anlagen in land- und forstwirtschaftlicherHinsichtfür die Provinz nutzbar gemacht werdeu können.
Nach Eingang diesesGutachtcuswird weitererBeschlußgefaßt werde».
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